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ANFRAGE BEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg; 

Probst und Genossen vom 31. Mai 1989. Nr. 

3838/J-NR/1989. "Senkung der Autotelefon

GrundgebUhr" 

Ihre Frage 

"Bis wann und in welchem Ausmaß können Sie sich eine 

Reduktion der Autotelefon-GrundgebUhren vorstellen?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

J852,IAB 

1989 -07- 2 8 

zu Jß38/J 

In der als Regierungsvorlage im Juni 1989 eingebrachten 

Novelle zur FernmeldegebUhrenordnung wurde auch die Ab

senkung der in Rede stehenden Gebühr vorgeschlagen. National

rat und Bundesrat haben dieser Abänderung mit Beschluß vom 

28. Juni bzw. 4.Juli 1989 ihre Zustimmung erteilt. nie Ab

senkung der "Autotelefon Bn GrundgebUhr von S 1.800 , -

monatlich auf S 900.-- tritt mit 1. September 1989 in Kraft. 

Wien. Juli 1989 
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